Checkliste Vorbereitung Vogelschuß:Zum richtigen Ausfüllen dieses Vordruckes bitte mit der Taste „Pfeil nach unten“ von Feld zu Feld springen. 

Bruderschaftsname: 					[Bruderschaft]
Name 1. Brudermeister/Präsident: 			Mustermann
Kontaktperson für Kreispolizeibehörde und Bezirk:	[Ansprechpartner]
Anschrift Kontaktperson:				[Ansprechpartner-Adresse]
E-Mail der Kontaktperson:				[Ansprechpartner-E-Mail]
Handy-Nr. der Kontaktperson:				[Ansprechpartner Mobiltelefonnummer]
Datum des Schießens:					[Datum des Schießens]
Ort des Schießens:					[Ort des Schießens]
Beginn-Uhrzeit:						[Uhrzeit Schießbeginn] Uhr
Dauer des Schießens:					[Schießdauer]	Minuten
Gewünschte Schußzahl:					[Schusszahl]	Schuß
Das Schießen wird geleitet von:				[Schießleiter 1-Name]
Als weiterer Schießleiter wird benannt:			[Schießleiter 2 - Name]
12 Wochen vor Vogelschuß:
1. Versicherungsnachweis (Gothaer) anfordern.
2. Dieses Formular mir zukommen lassen Mail mit Unterschriften ist ok.
3. Mindestens zwei Schießleiter benennen, Schießleiter, die erstmalig die Aufsicht durchführen müssen sind von der Kreispolizeibehörde (KPB) nun auch auf Zuverlässigkeit zu prüfen…
4. Bestellschein für den Bezirksverband absenden.
5. Vogel (Vögel) abholen – ggf. vorher kurz anrufen. 
6. Vereinsregisterauszug auf Aktualität prüfen
8 Wochen vor Vogelschuß:
1. Schießgenehmigung bei KPB anfordern – WICHTIG: Unterschrift des 1. Vorsitzenden erforderlich!
Beizufügende Unterlagen für die Kreispolizeibehörde:
· Gutachten Schießanlage/Schießplatz
· Sachkundenachweis Schießleiter
· Versicherungsnachweis
· Auszug Vereinsregister zum Nachweis wer geschäftsführender Vorstand ist.
2 Wochen vor Schießtermin:
Prüfen, ob die Schießgenehmigung schon vorliegt.
Prüfen, ob die Terminabsprache mit dem Bezirksverband bestätigt ist.
Wenn ja: freuen! 
Abholung der Anlage:
Anlage auf mängelfreien Zustand prüfen, ggf. Fotos festgestellter Mängel per Mail oder WhatsApp an Klaus.van.Gansewinkel@web.de oder +491636310583 senden.
	Name des Vereins
[Name der Bruderschaft]
	Datum
12.04.2026

	Name des Beauftragten des Vereins
[Ansprechpartner]
	E-Mail
[E-Mail-Adresse]

	Anschrift
[Ansprechpartner-Adresse]
	Telefon
[Mobiltelefonnummer]






Der Landrat als				Dieser Antrag kann auch per Mail eingereicht werden:
Kreispolizeibehörde			Waffenrecht.Viersen@polizei.nrw.de
ZA 1
Lindenstraße 50
41747  Viersen

Antrag auf Erlaubnis gem. § 27 Abs.1 Waffengesetz (WaffG)
	Bezeichnung der Veranstaltung
Vogelschuß der [Bruderschaft]

	Genaue Bezeichnung des Veranstaltungsortes
[Schießplatz]

	Veranstaltungsdatum
[Veranstaltungsdatum]
	Uhrzeit der Veranstaltung
von ca. [Uhrzeit Schießbeginn]  bis    [Schießende]  Uhr.



Im Rahmen der oben näher bezeichneten Veranstaltung ist beabsichtigt ein Vogelschießen durchzuführen.  
Geschossen wird mit               ☐  4,5 mm Diabolo                         Kal. 12/70
Eigentümer der Anlage:		Bezirksverband Schwalmtal-Brüggen e.V. 
                                (Kopien der Erlaubnis und des Gutachtens bitte beifügen.)
 Verantwortliche Schießleiter ( Sachkundenachweise bitte beifügen) sind:
	Name, Vorname
[Schießleiter 1 - Name]
	Geburtsdatum
	

	Anschrift
Anschrift Schießleiter 1
	Geburtsort
Geb.-Ort Schießleiter 1

	Name, Vorname
[Schießleiter 2 - Name]
	Geburtsdatum
Geb.-Dat Schießleiter 2

	Anschrift
Anschrift Schießleiter 2
	Geburtsort
Geb.-Ort Schießleiter 2



Hinweis:
Gem. § 27 Abs.1 WaffG ist für die Veranstaltung eine Versicherung gegen Haftpflicht in Höhe von mindestens 
1 Million Euro -pauschal für Personen- und Sachschäden- sowie gegen Unfall in Höhe von mindestens 10 000 Euro für den Todesfall und mindestens 100 000 Euro für den Invaliditätsfall nachzuweisen. 


 Ort, 12.04.2026 			_________________________________________                                      
Ort, Datum                                                                                                        Unterschrift  Mustermann
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Bestellung der mobilen Vogelschießanlage für den Vogelschuss 


[Bruderschaft]

Vogelschuß V 2.0 2019-11-07



Zwischen dem Bezirksverband Schwalmtal-Brüggen e.V. –vertreten durch Klaus van Gansewinkel, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1, 41366 Schwalmtal- als Vermieterin und der 
[Bruderschaft]   –Mieterin- wird nachfolgender Nutzungsvertrag geschlossen:
Die Vermieterin vermietet hiermit die näher bezeichnete mobile Schießanlage an die Mieterin zur Ausrichtung des Vogelschusses am [Datum des Schießens] in [Schießplatz] gemäß der Nutzungsbedingungen sowie der Rahmenvereinbarung „mobiler Vogelschießstand“ zu einem Entgelt von 250€.
Als Gegenleistung für das Entgelt wird der Mieterin die mobile Schießanlage zur Ausrichtung des Vogelschusses zur Verfügung gestellt. Im Preis enthalten ist die Lieferung des Vogels als Rohling. Zudem wird von Seiten des Bezirksverbandes eine Betreuungsperson für den Aufbau der Anlage, den eigentlichen Vogelschuss und den Abbau zur Verfügung gestellt. 
Die Schießanlage ist am Tag des Vogelschusses von Seiten der Bruderschaft mit einem geeigneten Zugfahrzeug, das mindestens 3.000kg ziehen kann abzuholen. Der Abholungsort der Schießanlage wird der Bruderschaft von Seiten der Vermieterin spätestens 8 Tage vor dem Vogelschuss der Bruderschaft verbindlich ebenso mitgeteilt wie der Ort, wohin die Schießanlage im Anschluss an den Vogelschuss zu verbringen ist. Die Bruderschaft wird den Transport aufgrund erforderlicher Einweisungen an Engstellen mit mindestens zwei Personen durchführen. Im Falle eines Unfalles, einer Beschädigung der Anlage oder sonstigen Störungen ist der Bezirksverband Schwalmtal-Brüggen e.V. unverzüglich zu informieren. 
Die oben angesprochene Begleitperson des Bezirksverbandes wird zeitgleich mit der Schießanlage am Zielort eintreffen und den Aufbau und Abbau der Schießanlage koordinieren. 
Es ist Aufgabe der mietenden Bruderschaft, der Begleitperson für die Aufstellung der Schießanlagen einen geeigneten und zwar insbesondere für das Gewicht der Anlage geeigneten Schießplatz zuzuweisen, der zudem von der Behörde genehmigt sein muss. 
Auf Verlangen ist die entsprechende Genehmigung vorzulegen. 
Ab Eintreffen der Schießanlage sind von Seiten der Bruderschaft für die gesamte Zeit des Aufbaus, des eigentlichen Vogelschusses und der Abbauphase der Schießanlage der Begleitperson vier Personen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 
Für diese vier Personen gilt absolutes Alkoholverbot. Die Begleitperson hat bei dem Auf- und Abbau der Schießanlage ein Weisungsrecht gegenüber den Helfern, kann die einzelnen Personen ablehnen für den Fall, dass nach eigener Einschätzung der Begleitperson die zur Verfügung gestellten Personen für die Aufgabe ungeeignet sind. 
Schließlich bestimmt jede Mieterin einen Ansprechpartner, an den sich die Begleitperson des Bezirksverbandes wenden kann für den Fall, dass vor Ort irgendwelche Dinge verbindlich zu klären sind. Insoweit hinterlässt die Bruderschaft nachfolgend einen Ansprechpartner mit Namen, Anschrift, Handynummer und E-Mailadresse, ggf. auch Festnetznummer und Faxnummer. 
Die Mieterin verpflichtet sich, die Schießanlage nicht jenseits einer Windstärke von 7 und mehr zu betreiben. 
Die Mieterin verpflichtet sich zudem, ausschließlich Munition für den Vogelschuss vom Bezirksverband Schwalmtal-Brüggen e.V. zu beziehen. Der Bezirksverband stellt die Munition zum Einstandspreis zur Verfügung. 
Die Mieterin verpflichtet sich, den Vogel nicht mit Lacken zu behandeln, da dadurch die Schusseigenschaften verändert werden. Es dürfen insoweit allenfalls wasserlösliche Farben, die die Schusseigenschaften und das Abprallverhalten nicht ändern, verwendet werden. 
Die für den Betrieb der Schießanlage notwendige Technik wird von der Vermieterin gestellt. Die Mieterin muss allerdings auf ihre Kosten einen 230-Volt-Anschluß einschl. Stromzuleitung bis um Aufstellungsort zur Verfügung stellen. Die Stromkosten trägt die Mieterin. Der Stromanschluss wird zum Betreiben der Elektromotoren für den Auf- und Abbau der Schießanlage sowie zum Betreiben der Windmessanlage und ggf. zum Aufladen der Batterien benötigt. 
Der Mieterin obliegt die Verkehrssicherungspflicht und zwar ab der Abholung der Schießanlage bis zur Rückbringung der Schießanlage. Die Verkehrssicherungspflicht besteht also sowohl während der Aufbauphase, des eigentlichen Vogelschusses und der Abbauphase einschließlich der Rückbringung zum Unterstellplatz. Sollten für den Zeitraum von der Abholung bis zur Rückbringung Pausen entstehen, so bestehen auch für die Pausen beispielsweise zwischen der Aufstellung und dem eigentlichen Vogelschuss usw. die oben genannten Verkehrssicherungspflichten. 
Die Mieterin haftet für eventuelle Beschädigungen der Schießanlage vom Zeitpunkt der Abholung am Unterstellplatz bis zur Rückführung der Schießanlage zum Unterstellplatz. 
Es ist Aufgabe der Mieterin, ab Aufstellung der Schießanlage für deren Sicherung insbesondere gegen Vandalismus, Betreten durch unberechtigte Personen usw. Sorge zu tragen. Sollten die oben angesprochenen vier Personen insoweit nicht hinreichend sein, für eine derartige Sicherung Sorge zu tragen, so ist es Aufgabe der Mieterin, eventuell weitere Personen zur Sicherung zur Verfügung zu stellen. 
Es ist Aufgabe der Mieterin, bei der zuständigen Kreispolizeibehörde sich die für den beabsichtigten Vogelschuss notwendigen Genehmigungen zu besorgen.
Sollten einzelne Bestimmungen diese Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 
Die Rahmenvereinbarung „mobiler Vogelschießstand“ ist Vertragsgegenstand. Deren Wirksamkeit wird durch die unten stehende Unterschrift nochmals ausdrücklich bestätigt.


Hier den Ort eintragen., 12.04.2026
	
	 

	Unterschrift(en) [Bruderschaft]       
	Unterschrift Bezirksverband Schwalmtal-Brüggen e.V.



			

„Benennung Ansprechpartner“ 
(Anlage zum Nutzungsvertrag)
Die  [Bruderschaft] benennt als Ansprechpartner für die Begleitperson gemäß Ziffer 6) folgende Person:

	[Ansprechpartner]	[Ansprechpartner-E-Mail-Adresse]
	(Vorname, Nachname)
	(E-Mailadresse)

	[Ansprechpartner-Adresse]
	(Straße / Wohnort)

	[Ansprechpartner Mobilfunknummmer]	Festnetznummer
	(Handynummer)
	(Festnetznummer)




Zeitplanung 

	Ort des Schießens:
 [Ort des Schießens]
	Datum:                  
[Datum des Schießens]

	Abholung der Anlage am Tag des Schießens um
	Uhrzeit Abholung der Anlage. Uhr

	Beginn Aufbau (Dauer max. 60 Minuten):
	Uhrzeit Beginn Aufbau  Uhr

	Beginn des Vogelschusses:
	                         [Uhrzeit Schießbeginn] Uhr

	Gewünschte Dauer des Vogelschusses
	[Schießdauer] Minuten

	Gewünschte Mindest-Schusszahl
(ab 100 Schuss empfehlen wir einen XXL-Vogel
		[Betreff] Schuß	

	Schießleiter 1: [Schießleiter 1]
	Schießleiter 2: [Schießleiter 2]



XXL-VogelVogelschuß V 2.0 2026-11-17


☐Wir bestellen einen zusätzlichen Vogel zum Aufpreis von 35€
☐Wir bestellen einen XXL-Vogel zum Aufpreis von 25€

Kontakte für den Bezirksverband:
Gesamtkoordination / Terminabsprachen – Klaus van Gansewinkel: +49 163 63 10583
Abholung Anhänger – Heinz-Jakob Gerhards – Schellerbaum 26: +49 172 216 7316
Abholung Waffen – Johannes Reintjes – Lüttelforst 196: +49 2163 30296
 „Vorübergehende Überlassung erlaubnispflichtiger Schusswaffen i.R. des § 12 Abs.1 Nr. 1 Waffengesetz“
Der Bezirksverband Schwalmtal-Brüggen als Waffenbesitzkarteninhaber (WBK) überlässt vorübergehend, 
längstens bis zum:  Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. (max. zwei Wochen) 
Verein:		[Bruderschaft]
vertreten durch:	_________________________________________ (Empfänger)
			
nachfolgende Schusswaffen nebst zugehöriger Munition:
	Nummer
	Hersteller oder Warenzeichen /Modellbezeichnung
	Herstellungsnummer

	1
	Baikal
	9103293

	2
	Baikal
	94129842

	3
	Baikal
	03000395



zum Zweck der Durchführung des Vogelschusses am [Datum des Schießens].
Diese sind Eigentum des Bezirksverbandes und stehen in der WBK NR. 018350/01, ausgestellt am 18.04.2012 von der Kreispolizeibehörde Viersen. Der Empfänger erhält eine Kopie der Waffenbesitzkarte. Er hat sich durch Jagdschein, Schießleiterausweis und WBK als empfangsberechtigt ausgewiesen.
Schusswaffen und Munition sind nicht zugriffsbereit und nicht schussbereit in verschlossenen Behältnissen zu transportieren und außerhalb der Veranstaltung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu verwahren. 
Die Schusswaffen dürfen nur zur Durchführung des Vogelschusses genutzt werden.
Die Schusswaffen dürfen nicht an Dritte überlassen werden. Die Schusswaffen und die nicht verschossene Munition sind innerhalb der o.g. Frist an den Vertreter des Bezirksverbands zurückzugeben.
Den Unterzeichnern ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die Weisung strafrechtliche Folgen haben kann. 

_________________________
Ort       Datum

______________________________            ______________________________
     Vertreter des Bezirksverbands	                             Übernehmer
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